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Von:  BK
Gesendet: Dienstag, 7. Januar 2025 16:52
An:  EFV;  EFV
Betreff: AW: Ämterkonsultation: Bundesgesetz über das Entlastungspaket 2027 

(EP27); Eröffnung der Vernehmlassungsverfahrens
Anlagen: BRA EFD Bundesgesetz über das Entlastungspaket 2027_ Eröffnung des 

Vernehmlassungsverfahrens.docx; Orientierungsschreiben an Kantone 
Bundesgesetz Entlastungspaket 2027.docx

Sehr geehrte Frau , sehr geehrter Herr  
 
Besten Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Gerne finden Sie nachfolgend unsere Korrekturen und 
Kommentare: 
 
1. BRA 
Sie finden unsere Bemerkungen direkt im angehängten Dokument.  
Reminder: Sollte der Antrag nach der ÄK auf mehr als 5 Seiten anwachsen, wäre eine Inhaltsübersicht zu erstellen. 
Eine Vorlage finden Sie im Roten Ordner (Bestandteile eines Antrags). 
 
 
2. BRB 
Keine Bemerkungen 
 
 
3. Vernehmlassungsunterlagen 
 
a. Erlassentwurf (Vernehmlassungsvorlage) 
Wir verweisen auf die separate Stellungnahme der Verwaltungsinternen Redaktionskommission (VIRK). 
 
 
b. Erläuternder Bericht  
Allgemeiner Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Erläuternde Bericht nach Artikel 6a Vernehmlassungsgesetz die 
Anforderungen an Botschaften des Bundesrates gemäss Artikel 141 Absatz 2 des Parlamentsgesetztes erfüllen 
muss. 
 
 
c. Orientierungsschreiben an die Adressaten 
Ich habe Ihnen den direkten Link auf die Vernehmlassungs-Seite gesetzt. Wenn Sie dies bevorzugen, können Sie 
aber auch den «generellen» Link verwenden.  
Ausserdem habe ich den Titel der Departementsvorsteherin zu «Bundesrätin» geändert, da sie die Unterbreitung der 
Vernehmlassungsunterlagen nicht in ihrer Funktion als Bundespräsidentin vornimmt. 
 
 
d. Adressatenliste 
Ich bitte Sie, mir die Adressatenliste noch zuzustellen, ausser Sie verwenden die Vorlage aus dem Roten Ordner 1:1. 
 
 
e. Synopse 
--- 
 
 
f. Publikation 
Wir erinnern daran, dass uns sämtliche Vernehmlassungsunterlagen im pdf-Format sowie das Informationsblatt im 
Word-Format in den drei Amtssprachen unmittelbar nach dem Beschluss des Bundesrates zur elektronischen 
Veröffentlichung zu übermitteln sind (vgl. Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a Vernehmlassungsgesetz; Artikel 14 
Vernehmlassungsverordnung; Ziffer 5 des BRB-Entwurfs). Eine Vorlage für das Informationsblatt sowie weitere 
Informationen finden Sie im Roten Ordner (Vernehmlassungsverfahren).  
Bitte schicken Sie diese Unterlagen rechtzeitig in den drei Amtssprachen an folgende Adresse: 

. 
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Wir erinnern ausserdem daran, dass der Versand an die Vernehmlassungsteilnehmenden nicht durch die BK 
geschieht.  
 
 
Vielen Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse und einen schönen Tag 
 

 

 
 
Bundeskanzlei BK 
Sektion Recht 
 
Bundeshaus West, 3003 Bern 

 
 

www.bk.admin.ch 

 Bevor Sie dieses E-Mail ausdrucken: Denken Sie an die Umwelt! 
 
 

Von:  EFV   

Gesendet: Dienstag, 10. Dezember 2024 12:35 

An:  

 

 
 

 

 

Cc:  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Betreff: Ämterkonsultation: Bundesgesetz über das Entlastungspaket 2027 (EP27); Eröffnung der 

Vernehmlassungsverfahrens 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Als Beilage erhalten Sie die Entwürfe der Vernehmlassungsunterlagen zum Entlastungspaket 
2027.  
 
Die Erlassänderungen sind mit den zuständigen Departementen und Ämtern abgestimmt. 
Aufgrund der engen Fristen (die Eröffnung der Vernehmlassung ist für den 29. Januar geplant) 
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sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns eine pro Departement konsolidierte Rückmeldung 
zukommen lassen, bis am 
 
Mittwoch, 8. Januar 2025 

 
an: 

 und   
 
Wir bitten Sie, die Gesetzesanpassungen in Ihren Bereichen nochmals kritisch zu prüfen, auch ob 
die entsprechenden Übergangsbestimmungen wo nötig definiert sind. 
 
Freundliche Grüsse 
 

 

 
 
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 
Eidgenössische Finanzverwaltung EFV 
Stabsdienste und Grundsatzfragen 
 
Bundesgasse 3, 3003 Bern 

 
 

www.efv.admin.ch 

 
 
Beilagen: 

- BRA und Beschlussdispositiv 
- Erläuternder Bericht  
- Mantelerlass (d, f) 
- Fragebogen 
- Orientierungsschreiben 
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in begründeten Fällen zwar möglich, insbesondere wenn die Finanzhilfen befristet 
sind und degressiv ausgestaltet werden. Dieser Grundsatz wird mit dem EP27 in ver-
schiedenen Bereichen umgesetzt (Innotour, Modellversuche im Straf- und Massnah-
menvollzug, Förderung von Massnahmen zur Verminderung von Treibhausgasemissi-
onen im Luftverkehr, Landschaftsqualitätsbeiträge, Förderung alternativer Antriebs-
systeme). 

3 Zusammenspiel Voranschlag 2025 und EP27  

Bei der Beratung des Voranschlags 2025 dürfte das Parlament diverse Aufträge an 
den Bundesrat richten, den Finanzplan 2026-–28 anzupassen. So wird es voraus-
sichtlich die Ausgaben der Armee erhöhen und jene für die internationale Zusammen-
arbeit senken wollen. Voraussichtlich wird das Parlament auch diverse Massnahmen 
aus dem EP27 bereits im Voranschlag 2025 umsetzen.  

Der Bundesrat wird sich im Januar 2025 darüber unterhalten müssen, welche Auswir-
kungen die Beratung des Voranschlags auf das EP27 hat. Dort, wo das Parlament 
gewisse Kürzungen vorzieht, wird das EFD vorschlagen, diese grundsätzlich an die 
Vorgaben anzurechnen und nicht kumulativ umzusetzen. Dies betrifft namentlich die 
Internationale Zusammenarbeit, die Massnahmen im Eigenbereich sowie die Ressort-
forschung. Sollte das Parlament beispielsweise die vom Nationalrat beantragten Kür-
zungen von 250 Millionen Franken CHF pro Jahr .a. bei der Entwicklungshilfe be-
schliessen, so wird das EFD beantragen, im EP27 auf die Massnahme bei der Ent-
wicklungshilfe (Stabilisierung auf dem Niveau 2025) ganz zu verzichten. Die Kürzun-
gen von 250 Millionen Franken CHF pro Jahr sind wesentlich höher (1,5 Mrd. CHF 
Franken 2025-–30), als was der Bundesrat im EP27 vorgesehen hatte (878 Mio. 
Franken CHF 2026-–30). Der Bundesrat wird aber in den konkreten Fällen sowieso 
noch eine Diskussion führen müssen, wie er mit den Aufträgen zum Finanzplan um-
gehen will. 

Befürchtungen, das Entlastungspaket könnte überdimensioniert sein und es werde zu 
viel gekürzt, sind aus heutiger Sicht unberechtigt. Es ist nicht auszuschliessen, dass 
das EP27 nicht genügt, um den Haushalt vollständig ins Gleichgewicht zu bringen. 
Sollte das Parlament sowohl bei der Armee als auch bei der Finanzierung der 
13.  AHV-Rente die teuersten Lösungen wählen, besteht das Risiko, dass weitere 
Entlastungsmassnahmen notwendig werden. Das EFD wird dem Bundesrat im Rah-
men der Erarbeitung des Voranschlags 2026 gegebenenfalls die nötigen Anträge stel-
len.  

4 Umgang mit einem allfälligen Referendum 

Der Mantelerlass soll per 1. Januar 2027 in Kraft treten können. Das ist wichtig, weil 
nur so auch die gebundenen Ausgaben (ca. 65 Prozent der Ausgaben und Investitio-
nen) einen Beitrag leisten können. Dieser Zeitplan ist mit ordentlichen Verfahren nur 
umsetzbar, solange kein Referendum gegen die Vorlage ergriffen wird. Kommt ein 
Referendum zustande, käme die Vorlage – wenn sich die parlamentarische Beratung 
über 3 Sessionen erstreckt – erst 2027 vors Volk; zu spät für ein schuldenbremsekon-
formes Budget 2027. 
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Zum Mitbericht an: 
alle anderen Departemente und BK 



 
 

 

 

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 

Bern,  
Adressat/in: 
die Kantonsregierungen 

Vorentwurf des Bundesgesetzes über das Entlastungspaket 2027: Eröffnung 
des Vernehmlassungsverfahrens 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Regierungsmitglieder 

Der Bundesrat hat am 29. Januar 2025 das EFD beauftragt, bei den Kantonen, den 
politischen Parteien, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Gemeinden, 
Städte und Berggebiete, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Wirtschaft 
und den interessierten Kreisen zum Bundesgesetz über das Entlastungspaket 2027 
ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 

Die Vernehmlassungsfrist dauert bis 5. Mai 2025. 

Der Bundeshaushalt steht vor grossen Herausforderungen. Die Ausgaben wachsen 
wesentlich schneller als die Einnahmen, so dass die Vorgaben der Schuldenbremse 
ohne Gegenmassnahmen nicht mehr eingehalten werden können. Es sind namhafte 
Korrekturen im Umfang von 3 bis 4 Milliarden Franken pro Jahr notwendig. Mit dem 
vorliegenden Vorentwurf eines Bundesgesetzes über das Entlastungspaket 2027 un-
terbreitet der Bundesrat Massnahmen, mit denen der Haushalt wieder ins Gleichge-
wicht gebracht werden kann. Die Massnahmen setzen primär auf der Ausgabenseite 
an, enthalten aber auch einen einnahmenseitigen Teil. Der Bundesrat hat sich bei der 
Definition des Pakets auf die Arbeiten einer externen Expertengruppe abgestützt. Alle 
Aufgabengebiete leisten einen Beitrag, und auch die Verwaltung trägt zur Entlastung 
bei.  

Von den knapp 60 Massnahmen, die vom Bundesrat vorgeschlagen werden, benöti-
gen 37 Massnahmen eine Gesetzesänderung. Diese sind Bestandteil der Vorlage in 
Form eines Mantelerlasses. Mit dieser Vorlage ergibt sich ein Entlastungsvolumen 
von insgesamt knapp 3,5 Milliarden Franken 2027 und 4,4 Milliarden Franken und 
mehr ab 2028.  

Wir laden Sie ein, zu den vorgeschlagenen Massnahmen Stellung zu nehmen. Wir 
bitten Sie, Ihre Stellungnahme mittels der Plattform «Consultations» zu erfassen 
und einzureichen:  

https://www.gate.bag.admin.ch/consultations/ui/home.  
 

Sollte Ihnen die Nutzung dieses Online-Tools nicht möglich sein, können die Ver-
nehmlassungsunterlagen über die folgende Internetadresse bezogen werden:  






